
S8 Satzung von
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Sachsen-Anhalt

Antragsteller*in: Tobias Brendel (KV Halle)
Tagesordnungspunkt: 6 Anträge

Satzungstext

Von Zeile 148 bis 150:
sind in Textform an die Antragskommission zu richten. Änderungsanträge sind bis zum Beginn der
jeweiligen Abstimmung möglich. Änderungsanträge zu Dringlichkeitsanträgen sind bis zum Beginn der
jeweiligen Abstimmung möglich.des Parteitags möglich.

Der Parteitag kann jederzeit für einzelne Anträge beschließen, Änderungsanträge auch noch bis zum
Beginn der Abstimmung zuzulassen. Änderungsanträge zu Dringlichkeitsanträgen sind bis zum Beginn
der jeweiligen Abstimmung möglich.

Von Zeile 1155 bis 1156:
(1) Änderungsanträge beziehen sich auf bereits vorliegende Anträge. Änderungsanträge sind bis zum
Beginn der jeweiligen Abstimmungdes Parteitags möglich.

Jedes stimmberechtigte Mitglied kann bis zum Beginn der jeweiligen Abstimmung einen
Geschäftsordnungsantrag stellen, um für einen bestimmten Antrag noch Änderungsanträge zuzulassen.

Nach Zeile 1159 einfügen:
Hat der Parteitag Änderungsanträge für einen bestimmten Antrag zugelassen, sind 5 Minuten zur
Findung von Unterstützer*innen zu gewähren.

Nach Zeile 1190 einfügen:

Antrag auf Zulassung von Änderungsanträgen

Begründung

Die Satzung der Grüne Jugend Sachsen-Anhalt enthält schon jetzt eine Regelung, die dem Vorschlag
des Landesvorstands entspricht. Die Erfahrung hat gezeigt, dass durch die Debatte über den Antrag das
Bedürfnis entstehen kann, Ergänzungen oder Änderungen vorzunehmen. Die vom Landesvorstand
vorgeschlagene Regelung würde aber dazu führen, dass die Delegierten zu einer Alles-oder-Nichts-
Lösung gezwungen sind. Entweder sie stimmen dem (verbesserungswürdigen) Antrag zu oder lehnen
ihn komplett ab. Mein Änderungsantrag soll eine flexible Lösung sein, wenn die Mehrheit des
Landesparteitages Bedarf für Änderungen sieht.

• 


	S8 Satzung von  BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Sachsen-Anhalt
	Satzungstext
	Von Zeile 148 bis 150:
	Von Zeile 1155 bis 1156:
	Nach Zeile 1159 einfügen:
	Nach Zeile 1190 einfügen:

	Begründung


